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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten 

von rechtlichen Regelungen des RGW 
- „AKB/RGW 1973“ und 

„Allgemeine Prinzipien der Ersatzteilversorgung 
des RGW und der SFRJ 1973“ -

vom 15. November 1973

Hiermit wird bekanntgemacht, daß der Ministerrat die vom 
Exekutivkomitee des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
auf seiner 62. Tagung angenommene Empfehlung zu den „All
gemeinen Bedingungen für den Kundendienst für Maschinen, 
Ausrüstungen und andere Erzeugnisse, die zwischen den zur 
Durchführung von Außenhandelsoperationen berechtigten Or
ganisationen der Mitgliedsländer des Rates für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe geliefert werden (AKB/RGW 1973)“ und den 
„Allgemeinen Prinzipien der Ersatzteilversorgung für Maschi
nen und Ausrüstungen, die im gegenseitigen Handel zwischen 
den Mitgliedsländern des RGW und der SFRJ geliefert wer
den (Allgemeine Prinzipien der Ersatzteilversorgung des RGW 
und der SFRJ 1973)“ (Anlagen 1 und 2) durch Beschluß vom 
24. Mai 1973 bestätigt hat.

Damit treten

— die „Allgemeinen Bedingungen für den Kundendienst für 
Maschinen, Ausrüstungen und andere Erzeugnisse, die zwi
schen den zur Durchführung von Außenhandelsoperatio
nen berechtigten Organisationen der Mitgliedsländer des 
Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe geliefert werden 
(AKB/RGW 1973)“ am 1. Januar 1974 in Kraft und sind für 
die Außenhandelsbetriebe und anderen zur Wahrnehmung 
von Außenhandelsaufgaben berechtigten Betriebe, Kombi
nate und Vereinigungen Volkseigener Betriebe der Deut
schen Demokratischen Republik rechtsverbindlich.
Die „AKB/RGW 1973“ finden auf alle Kundendienstver
träge Anwendung, die ab 1. Januar 1974 zwischen den zur 
Durchführung von Außenhandelsoperationen berechtigten

Organisationen der Mitgliedsländer des Rates für Gegen
seitige Wirtschaftshilfe abgeschlossen werden. Die Partner 
von Kundendienstverträgen können die Anwendung der 
„AKB/RGW 1973“ jedoch auch auf früher abgeschlossene 
Verträge vereinbaren, die nach dem 1. Januar 1974 Gültig
keit behalten;

— die „Allgemeinen Prinzipien der Ersatzteilversorgung für 
Maschinen und Ausrüstungen, die im gegenseitigen Handel 
zwischen den Mitgliedsländern des RGW und der SFRJ ge
liefert werden (Allgemeine Prinzipien der Ersatzteilver
sorgung des RGW und der SFRJ 1973)“ am 1. Januar 
1974 in Kraft und sind für die Staatsorgane und wirt
schaftsleitenden Organe, die Außenhandelsbetriebe und alle 
an der Durchführung von Außenwirtschaftsaufgaben be
teiligten Betriebe, Kombinate und Vereinigungen Volks
eigener Betriebe der Deutschen Demokratischen Republik 
rechtsverbindlich. Die „Zusatzbedingungen für die Ersatz
teilversorgung für Transportmittel und -ausrüstungen“ 
(Anlage 3) sind als Anlage zu den „Allgemeinen Prinzipien 
der Ersatzteilversorgung des RGW und der SFRJ 1973“ zu 
betrachten.

Berlin, den 15. November 1973
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